
An das· 
Präsidium des Nationalrates 
Dr. Karl Renner Ring 3 
A-1017 Wien 

BUNDESMINISTERIUM für 
WIRTSCHAFT und ARBEIT 

Name/Durchwahl: 
Dr. Karl Wieczorek/5812 

Geschäftszahl: 
33.550/10-1/4/04 

Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Berufsausbildungsgesetz 
geändert wird (Berufsausbildungsgesetz - Novene 2004) 

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit beehrt sich, in der Anlage unter 

Bezugnahme auf das Rundschreiben des Bundeskanzleramtes-Verfassungsdienst 

vom 10. August 1985 , ZI. 602.271/1-V/6/85, 25 Ausfertigungen des unter einem zur 

Begutachtung ausgesendeten Entwurfes eines Bundesgesetzes, mit dem das Be­

rufsausbildungsgesetz geändert wird (Berufsausbildungsgesetz - Novelle 2004) zu 

übermitteln. 

Für die Richtigkeit 
. der Ausfertigung: 

Wien, am 26. April 2004 
Für den Bundesminister: 

Dr. Koprivnikar 

A-1011 Wien, Stubenring 1, Tel: +43 (1) 71100.5812, Fax: +43 (1) 71100.2366 
E-Mail: karl.wieczorek@bmwa.gv.at, Homepage: www.bmwa.gv.at 
DVR: 0037257 
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An das/den/die 
1. Bundeskanzleramt 
2. Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst 
3. Bundeskanzleramt - Sektion 1/5 
4. Bundeskanzleramt - Sektion 11 
5. Bundeskanzleramt - Sektion IV 
6. Bundeskanzleramt - Sektion 1/11 
7. Bundeskanzleramt - Sektion 1/12 
8. Bundeskanzleramt - Büro des Herrn Staatssekretärs Morak 

BUNDESMINISTERIUM fUr 
WIRTSCHAFT und ARBEIT 

9. Büro der Seniorenkurie des Bundesseniorenbeirates beim Bundeskanzleramt 
10. Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten 
11. Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten 

Büro der Frau Bundesministerin 
12. Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumenten­

schutz 
13. Bundesministerium für Gesundheit und Frauen 
14. Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirt­

schaft 
15. Bundesministerium für Finanzen 
16. Bundesministerium für Finanzen 

Büro des Herrn Staatssekretärs Dr. Finz 
17. Bundesministerium für Inneres 
18. Bundesministerium für Justiz 
19. Bundesministerium für Landesverteidigung 
20. Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
21. Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie 

Radetzkystraße 2, 1031 Wien 
22. Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie 

Renngasse 5,1010 Wien 
23. Ämter der Landesregierungen 
24. Verbindungsstelle der Bundesländer 
25. Österreichischen Gemeindebund 
26. Österreichischen Städtebund 
27. Rechnungshof 
28. Volksanwaltschaft 
29. Finanzprokuratur 
30. Statistik Österreich 
31. Büro des Datenschutzrates 
32. Verein der Mitglieder der UVS in den Ländern 
33. Wirtschaftskammer Österreich 
34. Wirtschaftskammern der Länder 
35. Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte 
36. Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Österreichs 
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E-Mail: karl. wieczorek@bmwa.gv.at, H omepage: www.bmwa.gv.at 
DVR: 0037257 
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37. Österreichischen Gewerkschaftsbund 
38. Vereinigung der Österreichischen Industrie 
39. Institut für Europarecht 
40. Forschungsinstitut für Europarecht (Graz} 
41. Forschungsinstitut für Europafragen an der WU Wien 
42. Zentrum für Europäisches Recht - Neue Universität (Innsbruck) 
43. Forschungsinstitut für Europarecht (Salzburg) 
44. Forschungsinstitut für Europarecht - Neue Universität (Linz) 
45. Rechtswissenschaftliche Fakultät Linz 
46.ARGE Daten 
47. Österreich ischen Landarbeiterkammertag 
48. Handelsverband der Mittel- und Großbetriebe des Einzelhandels 
49. Österreichischen Verband der Markenartikelindustrie 
50. Österreich ische Gesellschaft für Gesetzgebungslehre 
51. Österreich ische Normungsinstitut 
52. Österreichischen Automobil-, Motorrad- und Touringclub 
53. Auto- Motor- und Radfahrerbund Österreichs 
54. Österreich ischen Gewerbeverein 
55. Bundeskomitee freie Berufe Österreichs 
56. Österreichischen Rechtsanwaltskammertag 
57. Österreichische Notariatskammer 
58. Bundeskammer für Architekten und Ingenieurkonsulenten 
59. Verein für Konsumenteninformation 
60. Österreichische Ärztekammer 
61. Österreichische Apothekerkammer 
62. Österreich ische Dentistenkammer 
63. Österreich ische Hochschülerschaft 
64. Österreichische Patentanwaltskammer (1070, Museumstraße 3) 
65. Österreichische Rektorenkonferenz 
66. Arbeitsmarktservice Österreich 
67. Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger 
68. Freien Wirtschaftsverband Österreichs 
69. Österreich ischen Familienbund 
70. Österreichische Bischofskonferenz 
71. Kammer der Wirtschaftstreuhänder 

Name/Durchwahl: 

Dr. Karl Wieczorek/5812 

• 

Geschäftszahl: 
33.550/10-1/4/04 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Berufsausbildungsgesetz geändert wird 
(Berufsausbildungsgesetz-Novelle 2004) 
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Das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit übermittelt in der Beilage den Ent­

wurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Berufsausbildungsgesetz geändert wird 

(Berufsausbildungsgesetz-Novelle 2004) samt Vorblatt, Erläuterungen und Text­

gegenüberstellung mit dem Ersuchen um allfällige Stellungnahme bis 28. Mai 2004 

Sollte bis zu dies.em Zeitpunkt keine do. Stellungnahme eingelangt sein, so wird an­

genommen, dass aus do. Sicht zum übermittelten Entwurf nichts zu bemerken ist. 

Was den Inhalt des Entwurfs betrifft, wird auf die dem Entwurf beigegebenen Erläu­

terungen sowie auf das Vorblatt verwiesen. 

Das Aussendungsschreiben und der Entwurf stehen auf der Homepagedes Bun­

desministeriums für Wirtschaft und Arbeit in der Rubrik Rechtsvorschriften - Entwürfe 

unter folgender Internetadresse zum Download zur Verfügung: www.bmwa.gv.at 

25 Exemplare des Gesetzentwurfes samt Erläuterungen werden unter einem dem 

Präsidium des Nationalrates zugeleitet. Im Sinne des Rundschreibens des Bundes­

kanzleramtes-Verfassungsdienst vom 10. August 1985, ZI. 602.271/1-V/6/85, wird 

ersucht, 25 Gleichschriften der do. Stellungnahme dem Präsidium des Nationalrates 

zu übermitteln und hievon das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit zu ver­

ständigen. 

Für die Richtigkeit 
der Ausfertigung: 

ÄL 

Wien, am 26. April 2004 
Für den Bundesminister: 

Dr. Koprivnikar 
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Entwurf 

Bundesgesetz, mit dem das Berufsausbildungsgesetz geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Das Berufsausbildungsgesetz, BGBL Nr. 14211969, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBL I Nr. 79/2003, wird wie folgt geändert: 

1. Nach § 5 Abs. 1 wird folgender Abs. 1 a eingefügt: 

,,(la) Modulare Lehrberufe gemäß § 8 Abs. 4 müssen aus einem Grundmodul und zumindest einem 
Hauptmodul sowie zumindest einem Spezial modul bestehen." 

2. Nach § 6 Abs. 2 wird folgender Abs. 2a eingefügt: 

,,(2a) Die Ausbildung in einem modularen Lehrberuf gemäß § 8 Abs. 4 hat jedenfalls ein Grundmo­
dul und ein Hauptmodul in der Dauer von insgesamt mindestens drei Jahren zu umfassen. Innerhalb einer 
Gesamtdauer von bis zu vier Jahren können dabei ein weiteres Hauptmodul oder zusätzlich Spezialmodu­
le vermittelt werden. Dies ist im Lehrvertrag festzulegen (§ 12 Abs.3 Z 3). Bei der Ausschöpfung der 
Gesamtdauer von vier Jahren ist von der Annahme einer in zeitlicher Abfolge stattfindenden Kombination 
des Grundmoduls und des/der Hauptmodule bzw. allfälliger Spezialmodule auszugehen." 

3. § 8 lautet: 

,,§ 8. (1) Der Bundesminister tUr Wirtschaft und Arbeit hat rur die einzelnen Lehrberufe nach Maß­
gabe der Abs. 2 bis 4, 12, 15 und 16 durch Verordnung Ausbildungsvorschriften festzulegen. 

(2) Die Ausbildungsvorschriften haben Berufsbilder zu enthalten; diese sind entsprechend den dem 
Lehrberuf eigentümlichen Arbeiten und den zur Ausübung dieser Tätigkeiten erforderlichen Hilfsverrich­
tungen, jedoch ohne Rücksicht auf sonstige Nebentätigkeiten des Lehrberufes unter Berücksichtigung der 
Anforderungen, die die Berufsausbildung stellt, festzulegen und haben hierbei nach Lehrjahren gegliedert 
die wesentlichen Fertigkeiten und Kenntnisse, die wälu'end der Ausbildung zu vermitteln sind, anzufüh­
ren. 

(3) Die Ausbildungsvorschriften können tUr bestimmte Lehrberufe auch zusätzlich schwerpunktmä­
ßig auszubildende Kenntnisse und Fertigkeiten beinhalten, die entsprechend der Ausbildungsberechtigung 
im Bescheid gemäß § 3a durch den Lehrbetrieb auszubilden sind. Die Lehrzeitdauer in der Ausbildung in 
unterschiedlichen Schwerpunkten eines Lehrberufes ist gleich. Die schwerpunktmäßige Ausbildung ist in 
die Bescheide gemäß § 3a und in die Lehrverträge aufzunehmen. Die Aufnahme der Bezeichnung des 
Schwerpunktes in die Lehrabschlussprufungszeugnisse ist nur zulässig, wenn dies in der Ausbildungsord­
nung vorgesehen ist. 

(4) Der Bundesminister tUr Wirtschaft und Arbeit kann in den Ausbildungsvorschriften auch eine 
modulare Ausbildung festlegen. Ein modularer Lehrberuf besteht aus einem Grundmodul und zumindest 
einem Hauptmodul. Das Grundmodul hat die Fertigkeiten und Kenntnisse zu enthalten, die den grundle­
genden Tätigkeiten eines oder mehrerer Lehrberufe entsprechen. Im Hauptmodul sind jene Fertigkeiten 
und Kenntnisse festzulegen, die den dem Lehrberuf eigentümlichen Tätigkeiten und Arbeiten entspre­
chen. Die Mindestdauer eines Grundmoduls beträgt zwei Jahre, die Mindestdauer eines Hauptmoduls 
beträgt ein Jahr. Wenn dies auf Grund der besonderen Anforderungen des Lehrberufes für eine sachge­
mäße Ausbildun zweckmäßi ist, kann das Grundmodul mit einer Dauer von zumindest einem Jahr 
Begutachtung - Berufsausbildungsgesetz-Novelle - 20~4 Fassung: 26. April 2004 I 
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festgelegt werden; auch in diesem Fall ist in der Ausbildungsordnung die Gesamtdauer eines modularen 
Lehrberufes als Summe der Dauer von Grundmodul und Hauptmodul zumindest mit drei Jahren festzule­
gen. Die Ausbildungsinhalte des Grundmoduls haben im Zusammenhalt mit den Ausbildungsinhalten des 
Hauptmoduls die Beruflichkeit im Sinne des § 5 Abs. 1 bis 3 sicher zu stellen. Für einen modularen Lehr­
beruf muss zusätzlich zumindest ein Spezialmodul festgelegt werden. Das Spezialmodul enthält weitere 
Fertigkeiten und Kenntnisse eines Lehrberufes im Sinne des § 5 Abs. 1 bis 3, die dem Qualifikationsbe­
darf eines Berufszweiges im Rahmen der Erstausbildung im Hinblick auf seine speziellen Produktions­
weisen und Dienstleistungen entsprechen und die der Ausschöpfung der in § 6 Abs. 1 eingeräumten Mög­
lichkeit zur Festlegung einer gesamten Lehrzeitdauer von höchstens vier Jahren dienen. Die Dauer eines 
Spezialmoduls kann ein halbes Jahr oder ein Jahr betragen. In der Ausbildungsordnung ist auch festzule­
gen, inwiefern ein Grundmodul eines Lehrberufes mit einem Hauptmodul oder Spezialmodul eines ande­
ren Lehrberufes kombiniert werden kann. 

(5) Zur Sicherung einer sachgemäßen Ausbildung sind folgende Verhältniszahlen betreffend das 
Verhältnis der Anzahl der Lehrlinge zur Anzahl der im Betrieb beschäftigten, fachlich einschlägig ausge­
bildeten Personen einzuhalten: 

1. eine fachlich einschlägig ausgebildete Person .............................. zwei Lehrlinge, 

2. rur jede weitere fachlich einschlägig ausgebildete Person ...................... je ein weiterer Lehrling. 

(6) Auf die Verhältniszahlen von zweijährigen und dreijährigen Lehrberufen sind Lehrlinge in den 
letzten vier Monaten ihrer Lehrzeit nicht anzurechnen. Bei Lehrberufen mit einer Lehrzeitdauer von 
zweieinhalb und dreieinhalb Jahren sind Lehrlinge in den letzten sieben Monaten ihrer Lehrzeit nicht auf 
die Verhältniszahlen anzurechnen. Bei vierjährigen Lehrberufen sind Lehrlinge im letzten Jahr ihrer 
Lehrzeit nicht auf die Verhältniszahlen anzurechnen. 

(7) Lehrlinge, denen mindestens zwei Lehrjahre ersetzt wurden, sowie fachlich einschlägig ausgebil­
dete Personen die nur vorübergehend oder aushilfsweise im Betrieb beschäftigt werden, sind nicht auf die 
Verhältniszahlen anzurechnen. 

(8) Werden in einem Betrieb in mehr als einem Lehrberuf Lehrlinge ausgebildet, dann sind Perso­
nen, die rur mehr als einen dieser Lehrberufe fachlich einschlägig ausgebildet sind, nur auf die Verhält­
niszahl eines dieser Lehrberufe anzurechnen. . 

(9) Ein Ausbilder ist bei der Ermittlung der Verhältniszahl gemäß Abs. 5 als eine fachlich einschlä­
gig ausgebildete Person zu zählen. Wenn er jedoch mit Ausbildungsaufgaben in mehr als einem Lehrbe­
rufbetraut ist, ist er als eine fachlich einschlägig ausgebildete Person bei den Verhältniszahlen aller Lehr­
berufe zu zählen, in denen er Lehrlinge ausbildet. 

(10) Zur Sicherung einer sachgemäßen Ausbildung sind folgende Verhältniszahlen betreffend das 
Verhältnis der Anzahl der Lehrlinge zur Anzahl der im Betrieb beschäftigten Ausbilder einzuhalten: 

1. auf je runfLehrlinge zumindest ein Ausbilder, der nicht ausschließlich mit Ausbildungsaufgaben 
betraut ist, 

2. auf je 15 Lehrlinge zumindest ein Ausbilder, der ausschließlich mit Ausbildungsaufgaben betraut 
ist. 

Die Verhältniszahl gemäß Abs. 5 darf jedoch nicht überschritten werden. 

(11) Ein Ausbilder, der mit Ausbildungsaufgaben in mehr als einem Lehrberufbetraut ist, darf - un­
ter Beachtung der Verhältniszahlen gemäß A bs. 5 oder der entsprechenden durch Verordnung gemäß 
Abs. 12 festgelegten Verhältniszahlen - insgesamt höchstens so viele Lehrlinge ausbilden, wie es den 
Verhältniszahlen gemäß Abs. 10 oder den entsprechenden durch Verordnung gemäß Abs. 12 festgelegten 
höchsten Verhältniszahlen der in Betracht kommenden Lehrberufe entspricht. 

(12) Der Bundesminister rur Wirtschaft und Arbeit hat in den Ausbildungsvorschriften von den Ab­
sätzen 5 bis 11 abweichende Regelungen über die Verhältniszahlen festzulegen, wenn dies auf Grund der 
besonderen Anforderungen des Lehrberufes rur eine sachgemäße Ausbildung zweckmäßig ist. 

(13) Die Lehrlingsstelle hat auf Antrag des Lehrberechtigten die Lehrlingshöchstzahl gemäß Abs. 5 
oder die entsprechende gemäß Abs. 12 in einer Ausbildungsordnung festgesetzte Lehrlingshöchstzahl bis 
zu 30 Prozent, mindestens jedoch um einen Lehrling durch Bescheid zu erhöhen, wenn nach den gegebe­
nen Verhältnissen des betreffenden Einzelfalles eine sachgemäße Ausbildung bei der erhöhten Lehrlings­
zahl zu erwarten ist, dies in einem Gutachten des Landes-Berufsausbildungsbeirates festgestellt wird und 
ansonsten die Ausbildung von Lehrstellenbewerbern in dem betreffenden Lehrberuf nicht gewährleistet 
ist. Die Lehrlingsstelle hat unverzüglich ein Gutachten des Landes-Berufsausbildungsbeirates einzuholen; 
dieser hat das Gutachten innerhalb von drei Wochen zu erstatten. Die Lehrlingsstelle hat innerhalb von 
vier Wochen nach Einlangen des Antrages zu entscheiden. Der Antrag ist jedenfalls abzuweisen, wenn 

Begutachtung - Berufsausbildungsgesetz-Novelle - 2004 Fassung: 26. April 2004 
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unter Nichtbeachtung der Verhältniszahl gemäß Abs. 5 oder der gemäß Abs. 12 festgesetzten Lehrlings­
höchstzahl ein Lehrling bereits aufgenommen wurde. Bei Wegfall einer der im ersten Satz angeführten 
Voraussetzungen ist die Erhöhung der Lehrlingshöchstzahl zu widenufen. Gegen auf Grund dieses Ab­
satzes getroffene Entscheidungen der LehrlingssteHe ist eine Berufung nicht zulässig. 

(14) Wenn der Lehrlingsstelle Umstände bekannt werden, die die sachgemäße Ausbildung bei einem 
Lehrberechtigten i n Frage stellen, hat s ie eine entsprechende Überprüfung einzuleiten, 0 b du rch eine 
Herabsetzung der gemäß Abs. 5 oder der entsprechenden gemäß Abs. 12 in einer Ausbildungsordnung 
festgesetzten Lehrlingshöchstzahl eine sachgemäße Ausbildung aufrechterhalten werden kann. Die Lehr­
lingsstelle hat hiezu ein Gutachten des Landes-Berufsausbildungsbeirates einzuholen; dieser hat das Gut­
achten innerhalb von vier Wochen zu erstatten. Wird auf Grund des Gutachtens des Landes­
Berufsausbildungsbeirates festgestellt, dass durch eine solche Maßnahme eine sachgemäße Ausbildung 
bei dem Lehrberechtigten aufrechterhalten werden kann, so hat die Lehrlingsstelle durch Bescheid die 
Lehrlingshöchstzahl gemäß Abs. 5 oder die gemäß Abs. 12 in einer Ausbildungsordnung festgesetzte 
Lehrlingshöchstzahl entsprechend zu verringern. Durch diese Verringerung .der Lehrlingshöchstzahl wer­
den bestehende Lehrverhältnisse nicht berührt. Sind die Voraussetzungen für die Verringerungen wegge­
fallen, so hat die Lehrlingsstelle diese Maßnahme zu widenufen. Gegen auf Grund dieses Absatzes ge­
troffene Entscheidungen der Lehrlingsstelle ist eine Berufung nicht zulässig. 

(15) In den Ausbildungsvorschriften ist ferner vorzusehen, dass den Lehrlingen, insbesondere auch 
solchen, die bei einem Lehrberechtigten, dessen Betrieb nur saisonmäßig geführt wird, ausgebildet wer­
den, die Möglichkeit gegeben wird, vor einer von der Lehrlingsstelle in sinngemäßer Anwendung des 
§ 22 gebildeten Kommission Teilprüfungen zur Feststellung des jeweiligen Ausbildungsstandes abzule­
gen, wenn eine solche Maßnahme im Hinblick auf die besonderen Anforderungen des Lehrberufes 
zweckmäßig ist und die Lehrlingsstellen in der Lage sind, die erforderliche Anzahl von Prüfungskommis­
sionen einzurichten. 

(16) Wenn im Rahmen der gemäß Abs. 15 vorgesehenen Teilprüfungen die Fertigkeiten und Kennt­
nisse, die Gegenstand der Lehrabschlussprüfung sind, geprüft werden, ist in den Ausbildungsvorschriften 
festzulegen, dass durch die erfolgreiche Ablegung der Teilplüfungen und die Erreichung des Lehrzieles 
der letzten Klasse der Berufsschule die Ablegung der Lehrabschlussprüfung ersetzt wird." 

4. Dem § 12 Abs. 3 Z 3 wird nach dem Strichpunkt folgender Halbsatz angefogt: 

"im Falle eines Lehrberufes, dessen Ausbildungsinhalte gemäß § 8 Abs. 4 in modularer Form festgelegt 
sind, die Bezeichnung des Grundmoduls, des Hauptmoduls (der Hauptmodule) und gegebenenfalls des 
Spezialmoduls (der Spezialmodule), die der Lehrling erlernen soll und die dafür festgesetzte Dauer der 
Lehrzeit;" 

5. § 13 Abs. 6 lautet: 

,,(6) Teilnehmer an einem Lehrgang gemäß Abs. 2 lit. j sind hinsichtlich der Berufsschulpflicht und 
der sozial rechtlichen Bestimmungen, insbesondere hinsichtlich § 4 Abs. 2 Z 2 ASVG und des Familien­
lastenausgleiches, BGB!. Nr. 376/1967, Lehrlingen gleichgestellt." 

6. Dem § 23 Abs. 8 wird folgender Satz angefügt: 

"Dabei haben jene Gegenstände, deren Kenntnis für die Ausübung des Lehrberufes nicht erforderlich ist, 
außer Betracht zu bleiben." 

7. Dem § 23 wird folgender Abs. 10 angefogt: 

,,( 10) Hinsichtlich Prüfungswerbern gemäß Abs. 5 und 6 kann die Lehrlingsstelle auf Antrag festle­
gen, dass bei der Lehrabschlussprüfung die theoretische Prüfung teilweise oder zur Gänze entfällt, wenn 
dies aufgrund des vom Prüfungswerber glaubhaft gemachten Qualifikationserwerbs - allenfalls auch im 
Zusammenhang mit der erfolgreichen Absolvierung eines Vorbereitungskurses gemäß § 23 Abs. 7 - und 
im Hinblick auf den im § 21 Abs. 1 festgelegten Zweck sachlich vertretbar ist." 

8. Dem § 26 Abs. 1 wirdfolgender Satz angefogt: 

"Bei der Ablegung der Lehrabschlussprüfung in einem modularen Lehrberuf hat sich das Prüfungszeug­
nis auf die betreffenden Hauptmodule und Spezialmodule zu beziehen." 

9. § 27 lautet: 

,,§ 27. (1) Personen, die eine Lehrabschlussprüfung in einem diesem Bundesgesetz unterliegenden 
Lehrberuf, eine Facharbeiterprüfung in einem land- und forstwirtschaftlichen Lehrberuf, eine Reifeprü­
fung an einer allgemein bildenden höheren Schule mit einschlägigen berufsbildenden Inhalten, eine Rei-

L-B~eg~u_t_ac_h_tu_n~g~-_B_e_ru_f:_sa_u_s_b_ild_u_n~g~sg~e_se_t_z-_N_o_v_el_le_-__ 2_00_4 __ F_as_s_uh~g~:_2_6_.A~pr_i_12_0_0_4 _______________________ ~ 
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fe- und Diplomprüfung an einer berufsbildenden höheren Schule einschließlich der höheren land- und 
forstwirtschaftlichen Lehranstalten gemäß dem land- und forstwirtschaftlichen Bundesschulgesetz oder 
deren Sonderformen erfolgreich abgelegt haben oder eine mindestens dreijährige berufsbildende mittlere 
Schule einschließlich einer land- und forstwirtschaftlichen Fachschule erfolgreich abgeschlossen haben, 
können eine Zusatzprüfung in Lehrberufen aus dem Berufsbereich ihrer Ausbildung oder aus einem ihrer 
Ausbildung fachlich nahe stehenden Berufsbereich - insbesondere in verwandten Lehrberufen - ablegen. 
Bei modularen Lehrberufen bezieht sich die Möglichkeit zur Ablegung einer Zusatzprüfung auf die jewei­
ligen Hauptmodule bzw. Spezialmodule. Der von der Lehrlingsstelle für die Zusatzprüfung festzusetzen­
de Prüfungstermin darf nicht vor dem Zeitpunkt liegen, zu dem der Prüfungswerber unter der Annahme 
eines mit 1. Juli des Jahres der Beendigung seiner Schulpflicht in dem betreffenden Lehrberuf begonne­
nen Lehrverhältnisses frühestens die Lehrabschlussprüfung hätte ablegen dürfen. 

(2) Die Zusatzprüfung erstreckt sich auf die Gegenstände der praktischen Prüfung. 

(3) Für Personen, die eine diesem Bundesgesetz unterliegende Lehrabschlussprüfung im Sinne des 
Abs. 1 erfolgreich abgelegt haben, kann der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit in der Prüfungs­
ordnung des betreffenden Lehrberufes festlegen, dass Teile der praktischen Plüfung nicht zu plüfen sind, 
wenn dies auf Grund der fachlich nahe stehenden Ausbildungsinhalte im Hinblick auf den im § 21 Abs. 1 
festgelegten Zweck sachlich vertretbar ist. 

(4) Für Personen, die eine berufliche Ausbildung gemäß Abs. 1 und in weiterer Folge einen Kurs 
gemäß § 23 Abs. 7 erfolgreich absolviert haben, kann der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit in der 
Prüfungsordnung des betreffenden Lehrberufes festlegen, dass Teile der praktischen Prüfung nicht zu 
prüfen sind, wenn dies auf Grund der fachlich nahe stehenden Ausbildungsinhalte im Hinblick auf den in 
§ 21 Abs. 1 festgelegten Zweck sachlich vertretbar ist. 

(5) Für Personen, die eine berufsbildende höhere Schule oder eine ihrer Sonderformen erfolgreich 
abgeschlossen haben, kann die Lehrlingsstelle auf Antrag des Prüfungswerbers festlegen, dass Teile der 
praktischen Prüfung nicht zu prüfen sind, wenn dies auf Grund der fachlich nahe stehenden Ausbildungs­
inhalte im Hinblick auf den im § 21 Abs. 1 festgelegten Zweck sachlich vertretbar ist. 

(6) Die Zusatzprüfung gilt als Lehrabschlussprüfung im betreffenden Lehrberuf; §§ 21 bis 23, 25 
und 26 haben sinngemäß Anwendung zu finden." 
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VORBLATT 
Problem: 

Zunehmende Spezialisierung der Wirtschaftsbetriebe, wodurch die Unternehmen um so weniger zur Ver­
mittlung des gesamten Berufsbildes eines Lehrberufes in der Lage sind. Daraus resultiert eine Ven·inge­
rung der Anzahl der potentiellen Lehrbetriebe, 

In bestimmten Berufsbereichen besteht eine Vielzahl von Lehrberufen, die auf Grund inhaltlicher Über­
schneidungen die Transparenz und Übersichtlichkeit des Lehrberufsangebots beeinträchtigen, 

Das derzeit bestehende System von Einzellehrberufen erschwert die Etablierung einer Lehrausbildung in 
Berufen bzw. Berufsbereichen, die fur sich gesehen keine ausreichende Basis an Fertigkeiten und Kennt­
nissen bieten, um damit eine profunde Berufsausbildung zu gewährleisten, 

Das bestehende System der Zusatzprüfungen weist aus heutiger Sicht einen zu restriktiven Zugang zur 
Zertifizierung von nach der Erstausbildung erworbenen Qualifikationen auf, 

Die Bestimmungen über die Zulassung zur Lehrabschlussprüfung im zweiten Bildungsweg sind generell 
auf die Ablegung der gesamten Lehrabschlussprüfung ausgerichtet und gestatten keinerlei Differenzie­
rung bei der Festlegung des Prüfungsstoffes entsprechend dem Grad und Ausmaß der informell erworbe­
nen Fertigkeiten, Kenntnisse und Qualifikationen. 

Ziele: 

Flexibilisierung des Ausbildungsangebots im Bereich der Lehrausbildung und Berücksichtigung der zu­
nehmenden Spezialisierung in den Unternehmen, bei der auf der Grundlage einer soliden Basisausbildung 
die Möglichkeit fur Schwerpunktsetzungen und Vertiefungen besteht, 

Erhöhung der Mobilität der Absolventen durch Anrechnung von Modulen, 

Erhöhung der Transparenz im Lehrstellenangebot, 

Stärkung des Grundsatzes des lebensbegleitenden Lernens und bessere Anerkennung von bereits erwor­
benen Qualifikationen durch flexiblere Regelungen fur die Zertifizierung nach der Erstausbildung erwor­
bener Qualifikationen sowie im Bereich des ,,zweiten Bildungsweges". 

Inhalt: 

Schaffung der gesetzlichen Grundlagen fur eine modulare Lehrlingsausbildung, 

Etablierung eines erweiterten Zusatzprüfungsreglements, 

Flexibilisierung der Zulassungsbestimmungen fur die Lehrabschlussprüfung im sog. "Zweiten Bildungs­
weg". 

Alternativen: 

Beibehaltung der bisherigen Regelungen. 

Auswirkungen auf die Beschäftigung und den Wirtschaftsstandort Österreich: 

Die geplanten Regelungen leisten einen Beitrag zu einer zeitgemäßen Weiterentwicklung und damit zu 
einer Stärkung des Ausbildungssystems der Lehrlingsausbildung, wodurch tendenziell positive Auswir­
kungen auf die Beschäftigung und den Wirtschafts standort Österreich zu erwarten sind. 

Die Weiterentwicklung der Lehrlingsausbildung im Sinne einer Modularisierung der Au sbildung soll 
weiters dazu beitragen, die Qualität des Wirtschaftsstandortes Österreich durch Verbesserungen in der 
Heranbildung von Humankapital weiter abzusichern bzw. auszubauen. Im Zuge des bevorstehenden Bei­
trittes von zehn neuen Ländern zur Europäischen Union kann Östen"eich seine Standortvorteile nicht im 
Bereich der Lohnkosten erzielen, sondern v or allem durch eine besonders qualitative Au sbildung der 
Fachkräfte. 

Finanzielle Auswirkungen: 

A) Zu den Kosten fur den Bereich der geplanten Modularisierung der Lehrlingsausbildung kann Folgen­
des angefuhrt werden: 

1. Die Schaffung der gesetzlichen Grundlagen fur eine modulare Lehrlingsausbildung selbst verursacht 
noch keine Kosten für die Länder bzw. den Bund. Zusätzliche Kosten können erst durch jene Verordnun­
gen entstehen, mit denen konkret in Umsetzung dieser Rechtsgrundlage modulare Ausbildlmgsordnungen 
rur Lehrberufe geschaffen werden. 
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Um nähere Anhaltspunkte rur eine Schätzung der mit der modularen Lehrausbildung verbundenen Kosten 
zu gewinnen, wurde seitens der Wirtschaftskammer Österreich anhand eines Musterberufes eine entspre­
chende Kostenanalyse und Kostenkalkulation vorgenommen. Die Wirtschaftskammer Österreich hat 
dabei in Schätzung der Kosten des modularen Modells in der Energie- und Gebäudetechnik für Berufs­
schulen festgestellt, dass unter Berücksichtigung der derzeitigen Ausbildungsmöglichkeiten an den Be­
rufsschulen und den Inhalten des Modullehrberufes die Ausbildung im Grundmodul und den drei Haupt­
modulen ohne zusätzliche Mehrkosten angeboten werden könne. Das Grundmodul und die drei Haupt­
module sind bereits seit 1997 Bestandteil der Ausbildung des Sanitär- und Klimatechnikers. 

Das Hauptmodul Lüftungstechnik werde auch bisher nicht an allen Berufsschulstandorten angeboten, da 
die Schülerzahlen keine Belegung rur alle Bundesländer ermöglichen. 

Die Ausbildung in den Spezial modulen müsse ebenfalls nicht in allen Bundesländern erfolgen. Für die 
Ausbildung in den Spezial modulen Ökoenergie und Haustechnikplanung reichen die Ausstattung und die 
Lehrerqualifikationen in den bestehenden Schulen aus. Bei der Elektro-, Steuerungs- und Regeltechnik 
sollten, um zusätzliche Investitionen zu vermeiden, die facheinschlägigen Elektroberufsschulen herange­
zogen werden. Für Badplanung und Kundenberatung seien aus Sicht der Wirtschaftskammer ebenfalls 
keine besonderen Investitionen erforderlich. 

Die Zuweisung von Schülern in Spezialmodulen zu Schulstandorten könne für das vielte Lehrjahr unab­
hängig vom vorherigen Berufsschulbesuch erfolgen. 

Im Bereich der bestehenden Lehrberufe in der Sanitär- und Klimatechnik werden etwas mehr als 3.000 
Lehrlinge vierjährig in Doppellehren ausgebildet. Es sei davon auszugehen, dass dies auch weiterhin das 
Potential an vierjährigen Ausbildungen in der Branche darstellt und sich nicht durch die Modularisierung 
vergrößern werde. 

Anhand dieses Beispiels einer Kostenanalyse durch die Wirtschaftskammer Österreich zeigt sich grund­
sätzlich, dass die mit der Einführung der modularen Berufsausbildung verbundenen (zusätzlichen) Kosten 
nur dort einigermaßen profund abgeschätzt werden können, wo bereits entsprechende Modelle für eine 
solche Ausbildung bestehen. Für die anderen Bereiche scheint diese Frage noch offen zu sein. 

2. Im Sinne einer grundlegenden Betrachtungsweise können sich folgende Faktoren im Bereich der mo­
dularen Berufsausbildung für die Ausbildung in den Berufsschulen kostensteigernd auswirken, wobei hier 
der Bund und die Länder je die Hälfte der Kosten rur das Lehrpersonal tragen und die Länder zusätzlich 
finanziell für die Sachkosten vorzusorgen haben (bauliche Aufwendungen, Maschinenausstattung etc.): 

a) Aus der im Entwurf vorgesehenen Möglichkeit, innerhalb eiries zeitlichen Gesamtrahmens von bis zu 
4 Jahren einen Lehrberuf in Form des Grundmoduls, des Hauptmoduls und allenfalls eines oder mehrerer 
Spezialmodule auszubilden, könnte allenfalls eine Tendenz in Richtung einer Ausweitung der Ausbil­
dungszeit - also etwa bei 3-jährigen Lehrberufen auf 3 Y:z Jahre bzw. bei 3 Y:z-jährigen Lehrberufen auf 
4 Jahre - resultieren. Damit wäre auch eine Ausweitung von Berufsschulzeiten verbunden. 

b) Die Länder brachten bei den Beratungen zur modularen Berufsausbildung die Befürchtung zum Aus­
druck, die lehrplanmäßige Umsetzung dieser Neuerungen könnten - insbesondere durch die Spezialmo­
dule - zu zusätzlichen Kosten durch ausstattungsmäßige Aufwendungen und durch einen Mehrbedarf an 
Lehrerdienstposten führen. 

c) Vor allem bei den kleineren Ländern seien Probleme mit der Zusammenstellung von Klassen und 
Gruppen möglich, dies erfordere möglicherweise die Zusammenfassung mehrerer Bundesländer. 

3. Das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur hat gemäß den vom Wirtschaftsministe­
rium zur Verfügung gestellten Prämissen, dass 60% der Lehrberufe in modulare Form transformiert wer­
den und dass jeweils 70% der Jugendlichen die modulare Ausbildung in Anspruch nehmen (d.h. Verlän­
gerung der Lehrzeit von drei bzw. dreieinhalb Lehrjahren jeweils auf vier Lehrjahre) folgende durch die 
Modularisierung der Berufausbildung entstehenden zusätzlichen Kosten errechnet: 

Bei Zugrundelegen der Annahmen, dass 
eine Berufsschulklasse mit durchschnittlich 20 Schülern und ohne Teilung von Gegenständen in 
Gruppen geführt wird (somit 9 Wochenstunden), 
die Kosten rur einen L21L3 - Lehrer bei 62.776 € pro Jahr liegen, 
die durchschnittliche Lehrverptlichtung 22,79 Wochenstunden beträgt, 

sind pro Klasse und Semester für den Bereich des Lehrerpersonals 
12.500 € an Kosten 

zu erwarten. 50% davon sind vom Bund den Ländern zu refundieren. 
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Unter der Annahme, dass nun 
60% der 3-jährigen Lehrberufe mit 2 zusätzlichen Semestern (Spezial modul) und 
60% der 3 Y2 -jährigen Lehrberufe mit 1 zusätzlichen Semester (Spezial modul) geruhrt werden, 
und dass weiters 
3 Y2 -jährige Lehrberufe nicht schiefsemestrig (mit Februar des Jahres) begonnen werden, 

ergeben sich rur alle Klassen pro Jahr (bei einer Klassengröße von ca. 20 Schülern und ohne Teilung von 
Gegenständen in Gruppen) rund 

20 Mio. € an Kosten (50% davon sind vom Bund den Ländern zu refundieren). 

In weiterer Folge wird davon ausgegangen, dass (auf der Basis der "Modularisierungsquote" von 60% -
siehe oben) konkret dann jeweils 70% davon im Rahmen des Lehrvertrages das Spezial modul (bis zum 
möglichen zeitlichen Ausmaß von 4 Jahren) tatsächlich in Anspruch nehmen. Dies ergibt (wieder bei 
einer Klassengröße von ca. 20 Schülern und ohne Teilung von Gegenständen in Gruppen) rund 

14 Mio. € an Kosten (wovon 50% vom Bund den Ländern zu refundieren wären). 

In weiterer Folge wären Klassenteilungen zu berücksichtigen, wobei im Spezialmodul - im Hinblick auf 
das Ausmaß an Spezialisierung (z.B. Lehrberuf"Energie- und Gebäudetechnik" mit 4 Spezialmodulen) -
am ehesten eine Viertelung der Klassen (somit durchschnittlich 5 Schüler pro Klasse) in Betracht zu zie­
hen wäre. Dies ergäbe damit 

pro Jahr zusätzliche Kosten von insgesamt 56 Mio. € rur das Lehrpersonal im Bereich der Mo­
dularisierung der Lehrlingsausbildung. 50% davon sind vom Bund den Ländern zu refundieren. 

Die Schulerhaltungsaufwendungen sind zu 100% seitens der Länder zu tragen. 

Zu dieser Kostenschätzung unter den besagten Annahmen ist allerdings zu bemerken, dass es sich dabei 
um ein Kostenszenarium im Vollausbau des modularen Ausbildungssystems handelt, das keinesfalls 
sofort in vollem Ausmaß wirksam wird. Wenn man realistischerweise davon ausgeht, dass sukkzessive in 
den nächsten zehn Jahren die Transformation von 60% der Lehrberufe (dies ist nach Ansicht des Wirt­
schaftsministeriums als ein Höchstwert zu sehen, der eher unter- als überschritten werden wird) erfolgt, 
so wird damit "aufsteigend" pro Jahr jeweils ein weiteres Zehntel der geschätzten Kosten schlagend, das 
heißt im ersten Jahr etwa 5 Mio.€, tUr das zweite Jahr 10 Mio.€ etc. 

Zusätzlich ist ins Kalkül zu ziehen, dass ein modularer Lehrberuf auf einem (in der Regel) zweijährigen 
Grundmodul aufbaut, welches ja eher Kosteneinsparungen in der Berufsschule bringen soll (teilweise 
gleicher Berufsschulunterricht rur verwandte Lehrberufe, schlankere Organisation des Unterrichtes). An 
das Grundmodul schließt dann das Hauptmodul an, welches als kosten neutral betrachtet werden kann. 
Darauf folgt das Basismodul, weIches "erst" die entsprechenden höheren Kosten verursacht. Wenn man 
nun schon nicht - wegen der nicht genauen Vorhersagbarkeit - darauf insistiert, dass bei modularen Lehr­
berufen zunächst sogar eine Kostensenkung eintreten müsste, so lässt sich jedenfalls feststellen, dass 
zusätzlich zum dargestellten über zehn Jahre verlaufenden stufenweisen Anstieg der Kosten auch noch 
eine Verschiebung des Anfal1s dieser Kosten um drei Jahre kommt, sodass die vollen Kostenrur den 
Vollausbau des Modulsystems damit erst in einem Zeitraum von ca. zwölf oder dreizehn Jahren anfallen 
werden. 

4. Es ist allerdings zu beachten, dass folgende Faktoren bei einer Modularisierung der Ausbildung in 
Richtung einer Kostenersparnis auch im Berufsschulbereich wirken: 

a) Das Vorhaben der Modularisierung von Lehrberufen bewirkt eine schlankere Organisation und da­
durch eine Effizienzsteigerung in der Berufsausbildung. Im Hinblick auf die derzeitige Vielzahl von 
Lehrberufen kann die Modularisierung in der dualen Ausbildung zur Ökonomisierung tUr Schüler und 
Schulerhalter ruhren. Durch die geplante Schaffung von Grundmodulen, welche rur verwandte Lehrberu­
fe gleich bzw. weitgehend gleich gestaltet und formuliert werden sollen, ist eine Kostenersparnis durch 
gemeinsame Klassen rur diese Basismodule zu erwarten. 

b) Insbesondere im Grundmodul können eher als derzeit wohnortnahe Schulen besucht werden, was wohl 
auch eine effizientere Klassenbildung ermöglichen wird. Damit ist auch eine gewisse - derzeit nicht näher 
abschätzbare - Reduzierung der Kosten tUr Schülerfreifahl1, Schulfahl1beihilfe und allenfalls auch rur den 
Internatsbetrieb zu erwarten. 

c) Eine weitere Strategie zur Einschränkung der Kostenbelastung rur die Berufsschulen besteht in der 
Absicht, bei der zukünftigen Ausarbeitung modularer Lehrberufe - und zwar insbesondere auch bereits 
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auf der Ebene der Beratungen im Bundes-Berufsausbildungsbeirat - Expelten aus dem Schulbereich und 
Vertreter der Schulerhalter einzubeziehen. Es soll also jeweils eine möglichst breite Abstimmungsrunde 
unter Einbeziehung von Wirtschaftsfachleuten, Bildungsfachleuten und Schulerhaltern über die Einfüh­
rung und inhaltliche Gestaltung von modularen Lehrberufen befinden. Damit soll von vorneherein die 
Möglichkeit gewährleistet sein, bei der Ausarbeitung von modularen Berufen und insbesondere auch bei 
der Konzeption von Spezialmodulen auf eine möglichst kostenschonende Gestaltung der Ausbildungen 
Bedacht zu nehmen, sowohl was Lehrpersonal als auch Berufsschulausstattung betrifft. Durch diese in 
Aussicht genommene Vorgangsweise soll sichergestellt werden, dass bereits die Gutachten des Bundes­
Berufsausbildungsbeirates über die Einrichtung modularer Lehrberufe auf die Kostenfrage Bedacht neh­
men und damit zusätzliche Kostenbelastungen weitestgehend vermieden werden können. 

Insgesamt gesehen sollte es also auch durch das Zusammenwirken aller am Prozess der Einrichtung von 
modularen Lehrberufen beteiligten Institutionen und Kreisen möglich sein, möglichst auf eine Kosten­
neutralität die Implementierung dieser neuen Ausbildungsform hinzuwirken. 

Allfällige zusätzliche Kostenbelastungen auf Grund der Schaffung modularer Lehrberufe können durch 
die Länder aber auf jeden Fall im Konsultationsmechanismus zu den Entwürfen für die Ausbildungsord­
nungen geltend gemacht werden. 

B) Zur Möglichkeit des Entfalls von Teilen der theoretischen Prüfung oder der gesamten theoretischen 
Prüfung bei der Lehrabschlussprüfung im sog. "Zweiten Bildungsweg": 

Pro Jahr werden in Österreich ca. 5.000 Lehrabschlussprüfungen im "Zweiten Bildungsweg" durchge­
führt. Wenn in Hinkunft bei einer nicht näher determinierbaren Anzahl von Fällen Teile der theoretischen 
oder die gesamte theoretische Prüfung entfällt, so reduziert sich diesbezüglich bei den Lehrlingsstellen 
bei den Wirtschaftskammern der organisatorische Aufwand und der Aufwand für die Durchführung der 
Lehrabschlussprüfungen in entsprechender Weise. Damit ist für die Lehrlingsstellen eine gewisse, nicht 
näher bestimmbare Kostenersparnis verbunden. 

C) Zum erweiterten Zusatzprüfungsreglement: 

Auf Grund des mit der vorliegenden Novelle geplanten breiteren Zugangs zu Zusatzprüfungen (sowohl 
fiir Absolventen von Lehrausbildung als auch von schulischer Ausbildung aus demselben oder einem 
fachlich nahe stehenden Berufsbereich) kann in der Praxis von einer zusätzlichen Inanspruchnahme der 
Möglichkeit zur Ablegung von Zusatzprüfungen ausgegangen werden. Dabei entsteht für die Lehrlings­
stellen der Wirtschaftskammern zusätzlicher Aufwand bei der Organisation der Durchführung von Prü­
fungen, der aber grundsätzlich durch die von den Prüfungswerbem zu entrichtende Prüfungstaxe abge­
deckt ist. 

Verhältnis zu Rechtsvorschriften der Europäischen Union: 

Die vorgesehenen Regelungen fallen nicht in den Anwendungsbereich der Europäischen Union. 

Besonderheiten des Normerzeugungsverfahrens: 

Keine 
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Erläuterungen 

A.-Allgemeiner Teil 

Die Lehrlingsausbildung in Österreich ist eine Erfolgsgeschichte. Jährlich entscheiden sich ca. 40% aller 
Pflichtschulabgänger rur diesen Weg. Bildung und Wirtschaft arbeiten in einzigaltiger Weise eng zu­
sammen und stellen so eine arbeitsmarktgerechte und moderne Ausbildung der Jugendlichen sicher. 

Um diesen Erfolg weiterhin nachhaltig zu sichern und zu festigen, ist es erforderlich, die Lehrlingsausbil­
dung in ständiger Reformbemühung auf der Höhe der Zeit zu halten. Aus diesem Grund hat das rur die 
Lehrlingsausbildung zuständige Wirtschaftsministerium gemeinsam mit dem rur das Berufsschulwesen 
verantwortlichen Bildungsministerium, den weiteren beteiligten Ministerien, den Ländern und den Sozi­
alpartnern ein Reformprojekt ausgearbeitet, das einerseits die Modularisierung der Lehr:lingsausbildung 
und andererseits bessere Zugangsbedingungen im Bereich der Zertifizierung von im Wege des lebenslan­
gen Lernens erworbenen Qualifikationen beinhaltet. 

I. Modulare Berufsausbildung 

** 5 Abs. la, 6 Abs. 2a, 8 Abs. 4, 12 Abs. 3 Z 3, 26 Abs. 1 

Die Modularisierung des dualen Systems ist ein weiteres Vorhaben zur Modernisierung der Lehrlingsaus­
bildung und ist auch im Regierungsübereinkommen enthalten. Dieses Reformvorhaben steht im Zeichen 
der Flexibilisierung des Ausbildungsangebots und geht auf die zunehmende Spezialisierung in den Unter­
nehmen ein. Auf der Grundlage einer soliden Basisausbildung soll im Rahmen der Erstausbildung die 
Möglichkeit rur Schwerpunktsetzungen und Vertiefungen geschaffen werden, die den speziellen Produk­
tionsweisen und Dienstleistungen eines Berufszweiges entsprechen. 

Basis der Ausbildung sollen Grundmodule sein, die rur mehrere verwandte Berufe gleich formuliert wer­
den. Dem Bedarf an zunehmender Spezialisierung in der Ausbildung wird in darauf aufbauenden Haupt­
modulen (Wahlpflichtmodule) und Zusatzmodulen Rechnung getragen. 

Angepeiltes Ziel ist es, die Anzahl der derzeit ca. 260 Lehrberufe wesentlich zu reduzieren. Durch die 
Anrechnung von Modulen erhöht sich die Mobilität der Absolventen. Die Betriebe wiederum profitierten 
von einer besseren Spezialisierung und flexiblerer Ausbildung. 

Vorteile einer Modularisierung der Lehrlingsausbildung: 

1. Bessere Möglichkeit zur Schaffung spezialisierter Berufsbildungen nach einer breiten Basisausbildung, 
ohne dabei die Lehrlingsausbildung in eine unübersehbare Anzahl von Einzelberufen zu zersplittern, 

2. Flexiblere Gestaltung der Ausbildung durch verbesserte und erhöhte Kombinationsmöglichkeiten auf 
Grund der Strukturierung von Lehrberufen in Ausbildungsmodule, 

3. Die Lehrlingsausbildung soll rur eine größere Anzahl von Betrieben ermöglicht werden. 

Vorteile rur die Jugendlichen: 

I. Erhöhung der Mobilität der Absolventen durch Anrechnung von Modulen und erleichterte Spezialaus­
bildungen, wodurch die Ausbildung krisensicherer wird, 

2. Größere Übersichtlichkeit des Angebots durch eine wesentliche Reduktion der Anzahl der derzeit ca. 
260 Basisberufe. 

Vorteile rur das Gesamtsystem der Lehrlingsausbildung und den Lehrstellenmarkt: 

1. Bessere Anpassung der Ausbildung an Branchenbedürfnisse und Erhöhung der Zahl der potentiellen 
Lehrbetriebe, 

2. Neue Ausbildungsmöglichkeiten vor allem in den wachsenden Dienstleistungsbereichen, etwa im Ge­
sundheits- und Wellnessbereich, rur Sport und Kultur, rur Informations- und Beratungsdienste etc .. 

Konzept der modularen Ausbildung: 

Das Konzept sieht eine Modularisierung der LehrIingsausbildung vor, bei der weiterhin ganze Berufsaus­
bildungen angeboten werden. Grundsätzlich wird Ausbildung und Abschluss auf Fachkräfteniveau vorge­
sehen, eine Zerstückelung in Einzelmodule ist nicht geplant. 

1. Nach einer Grundausbildung in einem rur verwandte Lehrberufe eines Berufszweiges gleich formulier­
ten Grundmodul (in der Regel zwei Jahre) folgen ein- bis zweijährige Hauptmodule (Wahlpflicht­
Module), die dann eine Spezialisierung erlauben, 
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2. Die Ausbildung in den Grund- und Wahlpflichtmodulen wird durch ein Angebot an Zusatzmodulen 
ergänzt, welche entsprechend den speziellen Produktionsweisen und Dienstleistungen und somit gemäß 
den speziellen Qualifizierungsbedürfnissen einer Branche weitergehende Spezialisierungen und vertie­
fende Ergänzungen im Rahmen der ErstausbiIdung ermöglichen, 

3. Lehrverträge werden jeweils über 3 bis 4 Jahre abgeschlossen (Grundmodul + Hauptmodul (Wahl­
pflichtmodul) + allenfalls Zusatzmodule), danach erfolgt die Lehrabschlussprüfung, 

4. Die Ausbildung muss die Fachkräftequalifikation sicherstellen. 

Weitere Vorgangsweise - Zeitplan: 

Die parlamentarische Beschlussfassung rur die Novellierung des Berufsausbildungsgesetzes soll noch vor 
dem Sommer 2004 erfolgen und da mit die rechtlichen Voraussetzungen rur die M odularisierung de s 
dualen Systems geschaffen werden. 

Die Umsetzung der Reform bzw. die Neueinrichtung der modularen Lehrberufe wird in den nächsten 
Jahren schrittweise erfolgen und den Bedülfnissen der einzelnen Branchen Rechnung tragen. 

Bei der Gestaltung der Basismodule ist jedenfalls darauf zu achten, dass die Ausbildung rur alle Betriebe, 
die jetzt ausbilden, weiterhin möglich bleibt. 

2. Etablierung eines erweiterten Zusatzprüfungsreglements: § 27 

Im Sinne der Grundsätze von Flexibilisierung, Anerkennung von bereits erworbenen Qualifikationen und 
lebenslangem Lernen ist ein erweitertes Zusatzprüfungsreglement vorgesehen, welches Personen mit 
fachlicher oder fachlich nahe stehender Vorbildung sowohl aus dem Bereich der Lehrausbildung als auch 
schulischer Ausbildung einen unkomplizierten Zugang zum Erwerb zusätzlicher Qualifikationen ermög­
licht. 

3. Flexibilisierung der Zulassungsbestimmungen rur die Lehrabschlussprüfung im sog. "Zweiten Bil­
dungsweg": § 23 Abs. 10 

Bei der Festlegung des Pliifungsstoffes rur die Lehrabschlussprüfung im zweiten Bildungsweg soll eine 
Differenzierung entsprechend dem Grad und Ausmaß der informell erworbenen Fertigkeiten, Kenntnisse 
und Qualifikationen und damit ein Entfall von Teilen oder der gesamten theoretischen Prüfung möglich 
werden. 
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Besonderer Teil 

Zu den Bestimmungen im Einzelnen: 

1. Zu Ziffer 1, 2,3,4 und 8 (§§ 5 Abs. la, 6 Abs. 2a, 8, 12 Abs. 3 Z 3 und 26 Abs. 1) 

Diese Bestimmungen schaffen die gesetzlichen Grundlagen rur die Einrichtungen von Lehrberufen in 
modularer Form. Ein modularer Lehrberuf besteht aus einem Grundmodul und zumindest einem Haupt­
modul sowie zumindest aus einem Spezial modul. 

Grundsätzlich beträgt die Mindestdauer des Grundmoduls zwei Jahre und die Dauer eines Hauptmoduls 
ein Jahr. Gleichzeitig muss die Gesamtdauer der Ausbildung als Summe aus der Dauer des Grundmoduls 
und der anschließenden Hauptmodule zumindest drei Jahre betragen. 

Wenn es auf Grund der Ausbildungssituation in einer bestimmten Branche erforderlich und zweckmäßig 
ist, kann aber umgekehrt das Grundmodul eine Mindestdauer von einem Jahr haben. Auch in diesem Fall 
muss die Gesamtdauer der Ausbildung (Summe aus der Dauer von Grundmodul und Hauptmodul) zu­
mindest drei Jahre betragen. Damit soll eine größere Flexibilität bei der Etablierung einer modularen 
Berufsausbildung in den verschiedenen Berufsbereichen gewährleistet werden. Man kann davon ausge­
hen, dass in etlichen Branchen sowohl während des ersten als auch des zweiten Lehrjahres gleiche oder 
ähnliche Ausbildungsinhalte gegeben sind, die die Festlegung zweijähriger Grundmodule rechtfertigen. In 
anderen Bereichen ist es hingegen vorstellbar, dass gemeinsame Inhalte nur während des ersten Jahres 
bestehen und die Spezialisierung bereits ab dem zweiten Lehrjahr erfolgt. Diese Bestimmung soll eine 
bessere Anwendbarkeit der modularen Berufsausbildung sicherstellen und einer allfälligen "Ausdünnung" 
der Ausbildungsinhalte des Basismoduls vorbeugen. 

Die Spezialmodule erfiiIIen einerseits den Zweck und die Funktion, als modulare Alternative zu EinzeI­
lehrberufen mit längerer Lehrzeit zu dienen (3 und 3 Y2 jährige Lehrberufe innerhalb derselben Branche), 
indem der Überhang an Qualifikationen fiir Lehrberufe mit verschiedener Lehrzeitdauer innerhalb ein und 
derselben Branche in modulare Form gegossen wird. Durch die damit verbundene "Einsparung" eines 
Einzellehrberufes resultiert eine größere Transparenz in der Lehrberufslandschaft, mehr Flexibilität und 
Mobilität fiir den Lehrbetrieb bzw. den Jugendlichen und Einsparungen im Berufsschulbereich, in dem 
rur die vorangehenden (Basis- und Haupt)Module umso leichter ein einheitlicher BerufsschuluntelTicht 
organisiert werden kann. Spezial module haben weiters die Aufgabe, in jenen Fällen, in denen bei Einrich­
tung bestimmter Berufe als Einzellehrberufe die Basisausbildung zu "dünn" wäre, durch modularen Auf­
bau der Ausbildung eine betriebliche Berufsausbildung zu ermöglichen. Dies ist insbesondere im Hin­
blick auf die Ermöglichung einer Lehrausbildung in neuen und boomenden Dienstleistungsbranchen (z.B. 
Wellnessbereich, Gesundheitsberuf) von Bedeutung. Auch Ausbildungsinhalte, die den dringenden und 
speziellen Qualifikationserfordernissen einer Branche i m Rahmen de r beruflichen Erstausbildung e nt­
sprechen aber ansonsten als Einzellehrberufe etabliert werden müssten und damit die Gesamtanzahl der 
Lehrberufe wiederum erweitern würden, können im Rahmen eines Spezialmoduls auf bildungsökonomi­
sche Weise "eingefangen" werden. Damit kann einer Zersplitterung der Lehrberufslandschaft entgegen­
gewirkt werden und eine Systembereinigung stattfinden. 

Die Dauer eines Spezialmoduls kann ein halbes oder ein Jahr betragen. 

Im Rahmen einer Gesamtdauer von bis zu vier Jahren kann im Lehrvel1rag die Ausbildung in entspre­
chenden Modulen vereinbart werden. Bei der Ausschöpfung der Gesamtdauer von vier Jahren ist dabei 
von der Annahme einer in zeitlicher Abfolge stattfindenden Kombination des Grundmoduls und des/der 
Hauptmodule bzw. allfälliger Spezialmodule auszugehen. 

Zu zwei Spezial formen der Lehrlingsausbildung, nämlich der Ausbildung in verkürzter Lehrzeit und der 
Anrechnung von schulischen Ausbildungszeiten ist erläuternd festzuhaIten, dass rur diese Ausbildungs­
formen keine eigenen bzw. zusätzlichen gesetzlichen Regelungen erforderlich sind, weil die modulare 
Ausbildung in Form von Basismodul, Hauptmodul und Spezialmodul jedenfalls einen einheitlichen Lehr­
berufsbegriff bildet. 

Auf Grund dieses einheitlichen Lehrberufsbegriffes bilden alle möglichen Ausbildungsvarianten inner­
halb des vorgesehenen 4-jährigen Gesamtrahmens gemäß § 6 Abs. 2a einen Lehrberuf und sind dem ent­
sprechend unter die betreffenden Bestimmungen subsumierbar. Beabsichtigt beispielsweise jemand nach 
einer entsprechenden Erstausbildung die AusbildungsinhaIte eines Grundmoduls und eines Hauptmoduls 
zu erlernen, so handelt es sich dabei um einen 3-jährigen Lehrberuf, sodass sich die Lehrzeit gemäß der 
Verordnung über die Ausbildung in verkürzter Lehrzeit, BGBI. 11 Nr. 20111997, um ein' Jahr auf zwei 
Jahre verkürzt. Will jemand die Ausbildungsinhalte eines Basismoduls, eines Hauptmoduls und eines 
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nachfolgenden Spezialmoduls mit einer Gesamtdauer von 3 ~ Jahren absolvieren, so verkürzt sich dem 
gemäß die Ausbildung auf2 ~ Jahre. 

Es könnte allerdings zwecks Ve reinfachung b ei modularen Lehrberufen die Ve rkürzung de r Lehrzeit 
direkt und unmittelbar am Grundmodul "ansetzen", sodass sich die Ausbildung des Grundmoduls von 2 
Jahren auf 1 Jahr verkürzt und in weiterer Folge Hauptmodul(e) und Spezialmodul(e) unkomprimiert, d.h. 
im zeitlichen Verhältnis 1: 1 vermittelt werden. Dies hätte organisatorische Vorteile für die Berufsschule, 
weil allfällige Verkomplizierungen durch zeitliche Komprimierungen von Hauptmodulen und Spezial mo­
dulen vermieden werden könnten (eine Ergänzung der Verordnung über die Ausbildung in verkürzter 
Lehrzeit wäre diesbezüglich erforderlich). 

Die Situation hinsichtlich der Anrechnung schulischer Ausbildungszeiten auf die Lehrzeit gemäß § 28 
Abs.3 ist analog zu sehen. Nachdem es sich bei jeder in Betracht kommenden Kombination modularer 
Lehrberufe (Grundmodul, Hauptmodul sowie Spezialmodul) um einen Lehrberuf im Vollsinn des Geset­
zes handelt, ist gemäß § 28 Abs. 3 schon derzeit bei Lehrberufen mit dreijähriger Lehrzeit eine Anrech­
nungsmöglichkeit schulischer Ausbildungszeiten im Ausmaß bis zu 1 ~ Jahren und bei Lehrberufen mit 
über 3 Jahren Lehrzeit eine Anrechnung bis zu 2 Jahren auf die Lehrzeit gewährleistet. 

Bei Ablegung der Lehrabschlussprüfung in einem modular gestalteten Lehrberuf ist es zwecks entspre­
chender Transparenz erforderlich, dass sich das Plüfungszeugnis auf die betreffenden Hauptmodule und 
Spezialmodule bezieht (§ 26 Abs. 1). 

Im Übrigen wurde aus legistischen Gründen eine Neuordnung des § 8 BAG insgesamt vorgenommen: 

Der bisherige Abs. 4, nunmehr Abs. 6, wurde aufgespaltet. Damit soll gegebenenfalls besser und exakter 
auf die Bestimmung im BAG verwiesen werden können, hinsichtlich der eine Abweichung von den gene­
rellen Verhältniszahl regelungen erfolgt. 

Im Abs. 6 wurde voIIständigkeitshalber ergänzt, dass bei 4-jährigen Lehrberufen Lehrlinge im letzten 
Lehrjahr nicht auf die Verhältniszahlen anzurechnen sind. 

Ansonsten wurden die Bestimmungen über die Verhältniszahlen inhaltlich nicht geändert sondern bloße 
Anpassungen der Verweise durchgefiihrt. 

2. Zu Z5 (§ 13 Abs. 6) 

Auf Grund der Änderungen des § 8b durch die Novelle BGBI. I Nr. 79/2003 geht der Hinweis in § 13 
Abs. 6 auf den § 8b Abs. 7 in der vormaligen Fassung nunmehr ins Leere. Es ist daher ausdrücklich die 
Geltung der Berufsschulpflicht und der betreffenden sozialrechtlichen Bestimmungen fiir Teilnehmer an 
Lehrgängen gemäß § 13 Abs. 2 lit. j festzulegen. 

3. Zu Z 6 (§ 23 Abs. 8) 

Im Sinne einer entsprechenden "Zielgenauigkeit" der mit der Bestimmung des § 23 Abs. 8 verbundenen 
Intention, dass nämlich bei Erreichung des Ausbildungsziels in den fachtheoretisch relevanten Gegens­
tänden im Rahmen der Absolvierung der Berufsschule bzw. einer berufsbildenden Schule die theoretische 
Prüfung entfällt, soll nunmehr festgelegt werden, dass bei dieser Betrachtung Gegenstände, deren Kennt­
nis rur die Ausübung des Lehrberufes nicht erforderlich ist, außer Betracht bleiben. Dies dient gleichzei­
tig der administrativen Vereinfachung und Ökonomie bei der Organisation und Durchruhrung der Lehr­
abschlussprüfungen durch die Lehrlingsstellen. 

4. Zu Z 7 (§ 23 Abs. 10) 

Im Sinne einer Flexibilisierung und entsprechend den Grundsätzen der Anerkennung bereits erworbener 
Qualifikationen sowie des lebensbegleitenden Lernens wird der Lehrlingsstelle die Möglichkeit einge­
räumt, bei Lehrabschlussprüfungen im sog. "Zweiten Bildungsweg" im Einzelfall den teilweisen oder 
gänzlichen Entfall der theoretischen Prüfung bei der Lehrabschlussprüfung festzulegen. 

5. Zu Z 9 (§ 27): 

Die vorliegende Novelle des Berufsausbildungsgesetzes zur Schaffung der gesetzlichen Grundlage für 
eine modulare Berufsausbildung wird zum Anlass genommen, gleichzeitig im Sinne der Grundsätze von 
Flexibilisierung, Anerkennung von bereits erworbenen Qualifikationen und lebenslangem Lernen die 
bestehende Zusatzprüfungsregelung umzuwandeln und ein erweitertes Zusatzprüfungsreglement zu etab­
lieren, das Personen mit fachlicher oder fachlich nahe stehender Vorbildung sowohl aus dem Bereich 
Lehrausbildung als auch schulischer Ausbildung einen unkomplizierten Zugang zum Erwerb zusätzlicher 
Qualifikationen ermöglicht. Die Regelung ist durch folgende Eckpunkte gekennzeichnet: 

a) Anknüpfung an (denselben) "Berufsbereich" bzw. einen "fachlich nahe stehenden Berufsbereich" und 
nicht mehr an den traditionellen Verwandtschaftsbegriff, 
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b) der Zugang zur Zusatzprüfung ist sowohl von (gewerblichen und landwirtschaftlichen) Lehrausbildun­
gen sowie auch von schulischen Ausbildungen her möglich (sofern sie eben im selben oder einem fach­
lich nahe stehenden Berufsbereich angesiedelt sind), 

c) hinsichtlich des erfassten Personenkreises mit beruflicher Vorbildung erfolgt eine abgestufte Festle­
gung der Prüfungsinhalte der Zusatzprüfung: 

im Sinne der Anerkennung und Anrechnung bereits erworbener Qualifikationen gilt auf der 
Grundlage einer Durchschnittsbetrachtung grundsätzlich eine generelle Einschränkung der Prü­
fungsinhalte auf die praktische Prüfung. Dies dient auch der Verfahrensökonomie, indem durch 
eine standardisierte Festlegung des Prüfungsstoffes fiir die Zusatzprüfung den Lehrlingsstellen 
die administrativen Vorkehrungen fiir die Prüfungszulassung sowie die Organisation und Durch­
fiihrung der Prüfung erleichtert werden, 

fiir Personen, die bereits eine Lehrabschlussprüfung erfolgreich abgelegt haben - und daher eine 
Berufsausbildung im gewerblich-industriellen Bereich unter den fiir die duale Lehrausbildung 
geltenden Rahmenbedingungen, nämlich Berufsausbildung unter Bedingungen des realen A r­
beitslebens sowie Ausbildung im Wege von produktiven Arbeiten im Rahmen des betrieblichen 
Geschehens - kann im Verordnungswege eine weitere Reduktion des Prüfungsumfanges durch 
Entfall von Teilen der praktischen Prüfung festgelegt werden. Dies entspricht grundsätzlich der 
derzeitigen Rechtslage. Die bisherige spezifizierende Ermächtigung, dass abweichend auch an­
dere oder zusätzliche Gegenstände festgelegt werden können, wurde nicht mehr aufgenommen, 
weil bis dato von dieser Möglichkeit in keiner der Zusatzprüfungsbestimmungen Gebrauch ge­
macht wurde und sie daher offensichtlich obsolet ist, 

fiir Personen, die zusätzlich zu ihrer beruflichen Erstausbildung einen anerkannten Vorberei­
tungs- bzw. Weiterbildungskurs gemäß § 23 Abs.7 absolviert haben, können ebenfalls Ein­
schränkungen des Prüfungsstoffes durch Verordnung festgelegt werden, 

im Hinblick auf das höhere berufliche Bildungsniveau wird hinsichtlich Absolventen von be­
rufsbildenden höheren Schulen (einschließlich der höheren land- und forstwirtschaftlichen Lehr­
anstalten) den Lehrlingsstellen die Möglichkeit zur individuellen Reduktion des Prüfungsstoffes 
eingeräumt. 

Die Umgestaltung des Systems der Zusatzprüfung trägt auch den Diskussionen in den einschlägigen eu­
ropäischen Plattformen Rechnung, die sich ebenfalls die Stärkung der Grundsätze von lebenslangem 
Lernen, Anerkennung bereits erworbenen Qualifikationen und die Stärkung des Vertrauens in die Syste­
me der Berufsausbildung zum Ziel gesetzt haben. Weiters bedeuten die vorliegenden Änderungen eine 
Festigung des Prinzips der Eigenverantwortung, da sie die Art und Weise der Vorbereitung auf die Prü­
fung grundsätzlich dem Einzelnen überlassen und die Qualitätssicherung durch eine abschließende Prü­
fung sicher stellen. 

6. Zu Z 10 (§ 36 Abs. 4): 

§ 36 Abs. 4 enthält die Regelung fiir das Inkrafttreten der Bestimmungen der Novelle zum Berufsausbil­
dungsgesetz. 
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Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Textgegenüberstellung 
Änderung des Berufsausbildungsgesetzes 

§ 5. 
(1) 

§ 6. 

(1) 

(2) 

§ 8 Abs.l 

Geltende Fassung 

§ 8. (1) Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit hat für die einzelnen 
Lehrberufe nach Maßgabe der Abs. 2, 2a, 9, 12 und 13 durch Verordnung Aus­
bildungsvorschriften festzulegen. 

§ 8 Abs. 2 

(2) Die Ausbildungsvorschriften haben Berufsbilder zu enthalten; diese sind 
entsprechend den dem Lehrberuf eigentümlichen Arbeiten und den zur Aus­
übung dieser Tätigkeiten erforderlichen Hilfsverrichtungen, jedoch ohne Rück­
sicht auf sons~ige Nebentätigkeiten des Lehrberufes unter Berücksichtigung der 
Anforderungen, die die Berufsausbildung stellt, festzulegen und haben hiebei 
nach Lehrjahren gegliedert die wesentlichen Fertigkeiten und Kenntnisse, die 
während der Ausbildung zu vermitteln sind, anzuführen. 

§ 8 Abs. 3 

I Berufsausbildungsgesetz-NovelIe 2004 - Begutachtung - Textgegenüberstellung 26.04.2004 

Vorgeschlagene Fassung 

(1a) Modulare Lehrberufe gemäß § 8 Abs. 4 müssen aus einem Grundmodul 
und zumindest einem Hauptmodul sowie zumindest einem Spezialmodul be­

stehen. 

(2a) Die Ausbildung in einem modularen Lehrberuf gemäß § 8 Abs. 4 hat 
jedenfalls ein Grundmodul und ein Hauptmodul in der Dauer von insgesamt 
mindestens drei Jahren zu umfassen. Innerhalb einer Gesamtdauer von bis zu 
vier Jahren können dabei ein weiteres Hauptmodul oder zusätzlich Spezialmo­
dule vermittelt werden. Dies ist im Lehrvertrag festzulegen (§ 12 Abs. 3 Z 3). 
Bei der Ausschöpfung der Gesamtdauer von vier Jahren ist von der Annahme 
einer in zeitlicher Abfolge stattfindenden Kombination des Grundmoduls und 
des/der Hauptmodule bzw. allfalliger Spezialmodule auszugehen. 

,,§ 8. (1) Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit hat für die ein­
zelnen Lehrberufe nach Maßgabe der Abs. 2 bis 4, 12, 15 und 16 durch Ver­
ordnung Ausbildungsvorschriften festzulegen. 

(2) Die Ausbildungsvorschriften haben Berufsbilder zu enthalten; diese 
sind entsprechend den dem Lehrberuf eigentümlichen Arbeiten und den zur 
Ausübung dieser Tätigkeiten erforderlichen Hilfsverrichtungen, jedoch ohne 
Rücksicht auf sonstige Nebentätigkeiten des Lehrberufes unter Berücksichti­
gung der Anforderungen, die die Berufsausbildung stellt, festzulegen und 
haben hierbei nach Lehrjahren gegliedert die wesentlichen Fertigkeiten und 
Kenntnisse, die während der Ausbildung zu vermitteln sind, anzuführen. 
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Tex tgegenüberstellung 

Geltende Fassung 

(3) Zur Sicherung einer sachgemäßen Ausbildung sind folgende Verhältnis­
zahlen betreffend das Verhältnis der Anzahl der Lehrlinge zur Anzahl der im 
Betrieb beschäftigten, fachlich einschlägig ausgebildeten Personen einzuhalten: 

1. eine fachlich einschlägig ausgebildete Person .............................. zwei 
Lehrlinge, 

2. 
für jede weitere fachlich einschlägig ausgebildete Person ...................... je 
ein weiterer Lehrling. 

§ 8 Abs. 4 

(4) Auf die Verhältniszahlen sind Lehrlinge in den letzten vier Monaten ih­
rer Lehrzeit nicht anzurechnen. Bei Lehrberufen mit einer Dauer der Lehrzeit 
von zweieinhalb und dreieinhalb Jahren sind Lehrlinge in den letzten sieben 
Monaten ihrer Lehrzeit nicht auf die Verhältniszahlen anzurechnen. Weiters sind 
Lehrlinge, denen mindestens zwei Lehrjahre ersetzt wurden, sowie fachlich ein­
schlägig ausgebildete Personen, die nur vorübergehend 0 der aushilfsweise i m 
Betrieb beschäftigt werden, nicht auf die Verhältniszahlen anzurechnen. 

Vorgeschlagene Fassung 

(3) Die Ausbildungsvorschriften können für bestimmte Lehrberufe auch 
zusätzlich schwerpunktmäßig auszubildende Kenntnisse und Fertigkeiten 
beinhalten, die entsprechend der Ausbildungsberechtigung i m Be scheid g e­
mäß § 3a durch den Lehrbetrieb auszubilden sind. Die Lehrzeitdauer in der 
Ausbildung in unterschiedlichen Schwerpunkten eines Lehrberufes ist gleich. 
Die schwerpunktmäßige Ausbildung ist in die Bescheide gemäß § 3a und in 
die Lehrverträge aufzunehmen. Die Aufnahme der Bezeichnung des Schwer­
punktes in die Lehrabschlussprüfungszeugnisse ist nur zulässig, wenn dies in 
der Ausbildungsordnung vorgesehen ist. 

(4) Der Bundesminister rur Wirtschaft und Arbeit kann in den Ausbil­
dungsvorschriften auch eine modulare Ausbildung festlegen. Ein modularer 
Lehrberuf besteht aus einem Grundmodul und zumindest einem Hauptmodul. 
Das Grundmodul hat die Fertigkeiten und Kenntnisse zu enthalten, die den 
grundlegenden Tätigkeiten eines oder mehrerer Lehrberufe entsprechen. Im 
Hauptmodul sind jene Fertigkeiten und Kenntnisse festzulegen, die den dem 
Lehrberuf eigentümlichen Tätigkeiten und Arbeiten entsprechen. Die Min­
destdauer eines Grundmoduls beträgt zwei Jahre, die Mindestdauer eines 
Hauptmoduls beträgt ein Jahr. Wenn dies auf Grund der besonderen Anforde­
rungen des Lehrberufes rur eine sachgemäße Ausbildung zweckmäßig ist, 
kann das Grundmodul mit einer Dauer von zumindest einem Jahr festgelegt 
werden; auch in diesem Fall ist in der Ausbildungsordnung die Gesamtdauer 
eines modularen Lehrberufes als Summe der Dauer von Grundmodul und 
Hauptmodul zumindest mit drei Jahren festzulegen. Die Ausbildungsinhalte 
des Grundmoduls' haben im Zusammenhalt mit den Ausbildungsinhalten des 
Hauptmoduls die Beruflichkeit im Sinne des § 5 Abs. 1 bis 3 sicher zu stellen. 
Für einen modularen Lehrberuf muss zusätzlich zumindest ein Spezialmodul 
festgelegt werden. Das Spezialmodul enthält weitere Fertigkeiten und Kennt­
nisse eines Lehrberufes im Sinne des § 5 Abs. 1 bis 3, die dem Qualifikations­
bedarf eines Berufszweiges im Rahmen der Erstausbildung im Hinblick auf 
seine speziellen Produktionsweisen und Dienstleistungen entsprechen und die 
der Ausschöpfung der in § 6 Abs. 1 eingeräumten Möglichkeit zur Festlegung 
einer gesamten Lehrzeitdauer von höchstens vier Jahren dienen. Die Dauer 
eines Spezialmoduls kann ein halbes Jahr oder ein Jahr betragen. In der Aus­
bildungsordnung ist auch festzulegen, inwiefern ein Grundmodul eines Lehr­
berufes mit einem Hauptmodul oder Spezialmodul eines anderen Lehrberufes 
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Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung 

§ 8 Abs. 5 

(5) Werden in einem Betrieb in mehr als einem Lehrberuf Lehrlinge ausge­
bildet, dann sind Personen, die rur m ehr als einen dieser Lehrberufe fachlich 
einschlägig ausgebildet sind, nur auf die Verhältniszahl eines dieser Lehrberufe 
anzurechnen. 

§ 8 Abs.6 

(6) Ein Ausbilder ist bei der Ermittlung der Verhältniszahl gemäß Abs. 3 als 
eine fachlich einschlägig ausgebildete Person zu zählen. Wenn er jedoch mit 
Ausbildungsaufgaben in mehr als einem Lehrberuf betraut ist, ist er als eine 
fachlich einschlägig ausgebildete Person bei den Verhältniszahlen aller Lehrbe­
rufe zu zählen, in denen er Lehrlinge ausbildet. 

§ 8 Abs.7 

(7) Zur SiCherung einer sachgemäßen Ausbildung sind folgende Verhältnis­
zahlen betreffend das Verhältnis der Anzahl der Lehrlinge zur Zahl der im Be­
trieb beschäftigten Ausbilder einzuhalten: 

1. Auf je runf Lehrlinge zumindest ein Ausbilder, der nicht ausschließlich 
mit Ausbildungsaufgaben betraut ist, 

2. auf je 15 Lehrlinge zumindest ein Ausbilder, der ausschließlich mit 
Ausbildungsaufgaben betraut ist. 

Die Verhältniszahl gemäß Abs. 3 darf jedoch nicht überschritten werden. 

§ 8 Abs. 8 

(8) Ein Ausbilder, der mit Ausbildungsaufgaben in mehr als einem Lehrbe­
ruf betraut ist, darf - unter Beachtung der Verhältniszahlen gemäß Abs. 3 oder 
der entsprechenden rur einzelne Lehrberufe durch Verordnung gemäß Abs. 9 

Vorgeschlagene Fassung 
kombiniert werden kann. 

(5) Zur Sicherung einer sachgemäßen Ausbildung sind folgende Ver­
hältniszahlen betreffend das Verhältnis der Anzahl der Lehrlinge zur Anzahl 
der im Betrieb beschäftigten, fachlich einschlägig ausgebildeten Personen 
einzuhalten: 

1. eine fachlich einschlägig ausgebildete Person .............................. zwei 
Lehrlinge, 

2. 
rur jede weitere fachlich einschlägig ausgebildete Person .................... . 
. je ein weiterer Lehrling. 

(6) Auf die Verhältniszahlen von zweijährigen und dreijährigen Lehrbe­
rufen sind Lehrlinge in den letzten vier Monaten ihrer Lehrzeit nicht anzu­
rechnen. Bei Lehrberufen mit einer Lehrzeitdauer von zweieinhalb und drei­
einhalb Jahren sind Lehrlinge in den letzten sieben Monaten ihrer Lehrzeit 
nicht auf die Verhältniszahlen anzurechnen. Bei vierjährigen Lehrberufen sind 
Lehrlinge im letzten Jahr ihrer Lehrzeit nicht auf die Verhältniszahlen 
anzurechnen. 

(7) Lehrlinge, denen mindestens zwei Lehrjahre ersetzt wurden, sowie 
fachlich einschlägig ausgebildete Personen die nur vorübergehend oder aus­
hilfsweise im Betrieb beschäftigt werden, sind nicht auf die Verhältniszahlen 
anzurechnen. 

(8) Werden in einem Betrieb in mehr als einem Lehrberuf Lehrlinge 
ausgebildet, dann sind Personen, die rur mehr als einen dieser Lehrberufe 
fachlich einschlägig ausgebildet sind, nur auf die Verhältniszahl eines dieser 

Berufsausbildungsgesetz-Novelle 2004 - Begutachtung - Textg~rstellung 26.04.2004--- J 

167/M
E

 X
X

II. G
P - E

ntw
urf (gescanntes O

riginal)
20 von 26

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



4 

Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung 
jeweils festgelegten Verhältniszahlen - insgesamt höchstens so viele Lehrlinge 
ausbilden, wie es den Verhältniszahlen gemäß Abs. 8 oder der durch Verordnung 
gemäß Abs. 9 festgelegten höchsten Verhältniszahl der in Betracht kommenden 
Lehrberufe entspricht 

§ 8 Abs. 9 

(9) Der Bundesminister rur Wirtschaft und Arbeit hat in den Ausbildungs­
vorschriften von den Absätzen 3 bis 8 abweichende Regelungen über die Ver­
hältniszahlen festzulegen, wenn dies auf Grund der besonderen Anforderungen 
des Lehrberufes rur eine sachgemäße Ausbildung zweckmäßig ist. 

§ 8 Abs.l0 

(10) Die Lehrlingsstelle hat auf Antrag des Lehrberechtigten die Lehrlings­
höchstzahl gemäß Abs. 3 oder die entsprechende gemäß Abs. 9 in einer Ausbil­
dungsordnung festgesetzte Lehrlingshöchstzahl bis zu 30 Prozent, mindestens 
jedoch um einen Lehrling durch Bescheid zu erhöhen, wenn nach den gegebenen 
Verhältnissen des betreffenden Einzelfalles eine sachgemäße Ausbildung bei der 
erhöhten Lehrlingszahl z u erwarten ist, die s in einem Gutachten de s Landes­
Berufsausbildungsbeirates festgestellt wird un d ansonsten die Ausbildung von 
Lehrstellenbewerbern in dem betreffenden Lehrberuf nicht gewährleistet ist. Die 
Lehrlingsstelle hat unverzüglich ein Gutachten des Landes­
Berufsausbildungsbeirates einzuholen; dieser h at das Gutachten innerhalb von 
drei Wochen zu erstatten. Die Lehrlingsstelle hat inn erhalb von vier Wochen 
nach Einlangen des Antrages zu entscheiden. Der Antrag ist jedenfalls abzuwei­
sen, wenn unter Nichtbeachtung der Verhältniszahl gemäß Abs. 3 oder der ge­
mäß Abs. 9 festgesetzten Lehrlingshöchstzahl ein Lehrling bereits aufgenommen 
wurde. Bei Wegfall einer der im ersten Satz angeruhrten Voraussetzungen ist die 
Erhöhung der Lehrlingshöchstzahl zu widerrufen. Gegen auf Grund dieses Ab­
satzes getroffene Entscheidungen der Lehrlingsstelle ist eine Berufung nicht 
zulässig. 

§ 8 Abs.ll 

(11) Wenn der Lehrlingsstelle Umstände bekannt werden, die die sachge­
mäße Ausbildung bei einem Lehrberechtigten in Frage stellen, hat sie eine ent­
sprechende Überprüfung einzuleiten, ob durch eine Herabsetzung der gemäß 
Abs. 3 oder der entsprechenden gemäß Abs. 9 in einer Ausbildungsordnung 
festgesetzten Lehrlingshöchstzahl eine sachgemäße Ausbildung aufrechterhalten 
werden kann. Die Lehrlingsstelle hat hiezu ein Gutachten des Landes-

Vorgeschlagene Fassung 
Lehrberufe anzurechnen. 

(9) Ein Ausbilder ist bei der Ermittlung der Verhältniszahl gemäß Abs. 5 
als eine fachlich einschlägig ausgebildete Person zu zählen. Wenn er jedoch 
mit Ausbildungsaufgaben in mehr als einem Lehrberuf betraut ist, ist er als 
eine fachlich einschlägig ausgebildete Person bei den Verhältniszahlen aller 
Lehrberufe zu zählen, in denen er Lehrlinge ausbildet. 

(10) Zur Sicherung einer sachgemäßen Ausbildung sind folgende Ver­
hältniszahlen betreffend das Verhältnis der Anzahl der Lehrlinge zur Anzahl 
der im Betrieb beschäftigten Ausbilder einzuhalten: 

1. Auf je runf Lehrlinge zumindest ein Ausbilder, der nicht ausschließ­
lich mit Ausbildungsaufgaben betraut ist, 

2. auf je 15 Lehrlinge zumindest ein Ausbilder, der ausschließlich mit 
Ausbildungsaufgaben betraut ist. 

Die Verhältniszahl gemäß Abs. 5 darf jedoch nicht überschritten werden 

(11) Ein Ausbilder, der mit Ausbildungsaufgaben in mehr als einem 
Lehrberuf betraut ist, darf - unter Beachtung der Verhältniszahlen gemäß 
Abs.5 oder der entsprechenden durch Verordnung gemäß Abs. 12 festgeleg­
ten Verhältniszahlen - insgesamt höchstens so viele Lehrlinge ausbilden, wie 
es den Verhältniszahlen gemäß Abs. 10 oder den entsprechenden durch Ver­
ordnung gemäß Abs. 12 festgelegten höchsten Verhältniszahlen der in Be-
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5 

Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung 
Berufsausbildungsbeirates einzuholen; dieser hat das Gutachten innerhalb von 
vier Wochen zu erstatten. Wird auf Grund des Gutachtens des Landes­
Berufsausbildungsbeirates festgestellt, da ss du rch eine solche Maßnahme eine 
sachgemäße Ausbildung bei dem Lehrberechtigten aufrechterhalten werden 
kann, so hat die Lehrlingsstelle durch Bescheid die Lehrlingshöchstzahl gemäß 
Abs. 3 oder die gemäß Abs. 9 in einer Ausbildungsordnung festgesetzte Lehr­
lingshöchstzahl entsprechend zu verringern. Durch diese Verringerung der Lehr­
lingshöchstzahl werden bestehende Lehrverhältnisse nicht berührt. Sind die Vor­
aussetzungen für die Verringerungen weggefallen, so hat die Lehrlingsstelle 
diese Maßnahme zu widerrufen. Gegen auf Grund dieses Absatzes getroffene 
Entscheidungen der Lehrlingsstelle ist eine Berufung nicht zulässig. 

§ 8 Abs.12 

(12) In den Ausbildungsvorschriften ist ferner vorzusehen, daß den Lehrlin­
gen, insbesondere auch solchen, die bei einem Lehrberechtigten, dessen Betrieb 
nur saisonmäßig geführt wird, ausgebildet werden, die Möglichkeit gegeben 
wird, vor einer von der Lehrlingsstelle in sinngemäßer Anwendung des § 22 
gebildeten Kommission Teilprüfungen zur Feststellung des jeweiligen Au sbil­
dungs standes abzulegen, wenn eine solche Maßnahme im Hinblick auf die be­
sonderen Anforderungen des Lehrberufes zweckmäßig ist und die Lehrlingsstel­
len in der Lage sind, die erforderliche Anzahl von Prüfungskommissionen einzu­
richten. 

§ 8 Abs.13 

(13) Wenn im Rahmen der gemäß Abs. 6 vorgesehenen Teilprüfungen die 
Fertigkeiten und Kenntnisse, die Gegenstand der Lehrabschlußprüfung sind, 
geprüft werden, ist in den Ausbildungsvorschriften festzulegen, daß durch die 
erfolgreiche Ablegung der Teilprüfungen und die Erreichung des Lehrzieles der 
letzten Klasse der Berufsschule die Ablegung der Lehrabschlußprüfung ersetzt 
wird. 

Vorgeschlagene Fassung 
tracht kommenden Lehrberufe entspricht. 

(12) Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit hat in den Ausbil­
dungsvorschriften von den Absätzen 5 bis 11 abweichende Regelungen über 
die Verhältniszahlen festzulegen, wenn dies auf Grund der besonderen Anfor­
derungen des Lehrberufes für eine sachgemäße Ausbildung zweckmäßig ist. 

(13) Die Lehrlingsstelle hat auf Antrag des Lehrberechtigten die Lehr­
lingshöchstzahl gemäß Abs. 5 oder die entsprechende gemäß Abs. 12 in einer 
Ausbildungsordnung festgesetzte Lehrlingshöchstzahl bis zu 30 Prozent, min­
destens jedoch um einen Lehrling durch Bescheid zu erhöhen, wenn nach den 
gegebenen Verhältnissen des betreffenden Einzelfalles eine sachgemäße Aus­
bildung bei der erhöhten Lehrlingszahl zu erwarten ist, dies in einem Gutach­
ten des Landes-Berufsausbildungsbeirates festgestellt wird und ansonsten die 
Ausbildung von Lehrstellenbewerbem in de mb etreffenden Lehrberufn icht 
gewährleistet ist. Die Lehrlingsstelle hat unverzüglich ein Gutachten des Lan­
des-Berufsausbildungsbeirates einzuholen; dieser hat das Gutachten innerhalb 
von drei Wochen zu erstatten. Die Lehrlingsstelle hat innerhalb von vier W 0-

chen nach Einlangen des Antrages zu entscheiden. Der Antrag ist jedenfalls 
abzuweisen, wenn unter Nichtbeachtung der Verhältniszahl gemäß Abs. 5 
oder der gemäß Abs. 12 festgesetzten Lehrlingshöchstzahl ein Lehrling bereits 
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6 

Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung 

Berufsausbildungsgesetz-Novelle 2004 - Begutachtung - Textgegenüberstellung 26.04.2004 

Vorgeschlagene Fassung 
aufgenommen wurde. Bei Wegfall einer der im ersten Satz angeführten Vor­
aussetzungen ist die Erhöhung der Lehrlingshöchstzahl zu widerrufen. Gegen 
auf Grund dieses Absatzes getroffene Entscheidungen der Lehrlingsstelle ist 
eine Berufung nicht zulässig. 

(14) Wenn der Lehrlingsstelle Umstände bekannt werden, die die sach­
gemäße Ausbildung bei einem Lehrberechtigten in Frage stellen, hat sie eine 
entsprechende Überprüfung einzuleiten, ob durch eine Herabsetzung der ge­
mäß Abs. 5 oder der entsprechenden gemäß Abs. 12 in einer Ausbildungsord­
nung festgesetzten Lehrlingshöchstzahl eine sachgemäße Ausbildung auf­
rechterhalten werden kann. Die Lehrlingsstelle hat hiezu ein Gutachten des 
Landes-Berufsausbildungsbeirates einzuholen; dieser hat das Gutachten inner­
halb von vier Wochen zu erstatten. Wird auf Grund des Gutachtens des Lan­
des-Berufsausbildungsbeirates festgestellt, dass durch eine solche Maßnahme 
eine sachgemäße Ausbildung bei dem Lehrberechtigten aufrechterhalten wer­
den kann, so hat die Lehrlingsstelle durch Bescheid die Lehrlingshöchstzahl 
gemäß Abs. 5 oder die gemäß Abs. 12 in einer Ausbildungsordnung festge­
setzte Lehrlingshöchstzahl entsprechend zu verringern. Durch diese Verringe­
rung der Lehrlingshöchstzahl werden bestehende Lehrverhältnisse nicht be­
rührt. Sind die Voraussetzungen für die Verringerungen weggefallen, so hat 
die Lehrlingsstelle diese Maßnahme zu widerrufen. Gegen auf Grund dieses 
Absatzes getroffene Entscheidungen der Lehrlingsstelle ist eine Berufung 
nicht zulässig. 

(15) In den Ausbildungsvorschriften ist ferner vorzusehen, dass den 
Lehrlingen, insbesondere auch solchen, die bei einem Lehrberechtigten, des­
sen Betrieb nur saisonmäßig geführt wird, ausgebildet werden, die Möglich­
keit gegeben wird, vor einer von der Lehrlingsstelle in sinngemäßer Anwen­
dung des § 22 gebildeten Kommission Teilprüfungen zur Feststellung des 
jeweiligen Ausbildungsstandes abzulegen, wenn eine solche Maßnahme im 
Hinblick auf die besonderen Anforderungen des Lehrberufes zweckmäßig ist 
und die Lehrlingsstellen in der Lage sind, die erforderliche Anzahl von Prü­
fungskommissionen einzurichten. 

(16) Wenn im Rahmen der gemäß Abs. 15 vorgesehenen Teilprüfungen 
die Fertigkeiten und Kenntnisse, die Gegenstand der Lehrabschlussprüfung 
sind, geplüft werden, ist in den Ausbildungsvorschriften festzulegen, dass 
durch die erfolgreiche Ablegung der Teilprüfungen und die Erreichung des 
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Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung 

§ 12 Abs. 3 Z. 3 
3. die Bezeichnung des Lehrberufes, den der Lehrling erlernen soll und die 

fiir diesen Lehrberuf festgesetzte Dauer der Lehrzeit 

§ 13 Abs. 6 

(6) § 8 b Abs. 7 gilt mit Ausnahme der arbeitsrechtlichen Bestimmungen 
auch für Teilnehmer an einem Lehrgang gemäß Abs. 2 lit. j. 

§ 23 Abs. 8 

(8) Bei der Lehrabschlußprüfung entfällt die theoretische Prüfung, wenn der 
Prufungswerber die Erreichung des Lehrzieles der letzten Klasse der fachlichen 
Berufsschule oder den erfolgreichen Abschluß einer die Lehrzeit ersetzenden 
berufsbildenden mittleren oder höheren Schule, deren Sonderformen einschließ­
lich der Schulversuche, nachweist. 

§ 23. (1) .... 

§ 26. (1) Die Lehrlingsstelle hat dem Prüfling nach Ablegung der Lehrab­
schlussprüfung ein Prüfungszeugnis auszustellen, das die Beurteilung des Prü­
fungsergebnisses der Lehrabschlussprüfung zu enthalten hat. 

Berufsausbildungsgesetz-Novelle 2004 - Begutachtung - Textgegenüberstellung 26.04.2004 

Vorgeschlagene Fassung 
Lehrzieles der letzten Klasse der Berufsschule die Ablegung der Lehrab­
schlussprüfung ersetzt wird." 

3. die Bezeichnung des Lehrberufes, den der Lehrling erlernen soll und 
die fiir diesen Lehrberuf festgesetzte Dauer der Lehrzeit; im Falle ei­
nes Lehrberufes, dessen Ausbildungsinhalte gemäß § 8 Abs. 4 in mo­
dularer Form festgelegt sind, die Bezeichnung des Grundmoduls, des 
Hauptmoduls (der Hauptmodule) und gegebenenfaIls des Spezialmo­
duls (der Spezial module), die der Lehrling erlernen soll und die dafiir 
festgesetzte Dauer der Lehrzeit; 

(6) Teilnehmer an einem Lehrgang gemäß Abs. 2 lit. j sind hinsichtlich 
der Berufsschulpflicht und der sozialrechtlichen Bestimmungen, insbesondere 
hinsichtlich § 4 Abs. 2 Z 2 ASVG und des Familienlastenausgleiches, BGBI. 
Nr. 376/1967, Lehrlingen gleichgestellt." 

(8) Bei der Lehrabschlußprüfung entfällt die theoretische Prüfung, wenn 
der Prüfungswerber die Erreichung des Lehrzieles der letzten Klasse der fach­
lichen Berufsschule oder den erfolgreichen Abschluß einer die Lehrzeit erset­
zenden berufsbildenden mittleren oder höheren Schule, deren Sonderformen 
einschließlich der Schulversuche, nachweist. ,,Dabei haben jene Gegenstände, 
deren Kenntnis fiir die Ausübung des Lehrberufes nicht erforderlich ist, außer 
Betracht zu bleiben." 

10) Hinsichtlich Prufungswerbern gemäß Abs. 5 und 6 kann die Lehr­
lingsstelle auf Antrag festlegen, dass bei der Lehrabschlussprufung die theore­
tische Prüfung teilweise oder zur Gänze entfällt, wenn dies auf grund des vom 
Prüfungswerber glaubhaft gemachten Qualifikationserwerbs - aIIenfalls auch 
im Zusammenhang mit der erfolgreichen Absolvierung eines Vorbereitungs­
kurses gemäß § 23 Abs. 7 - und im Hinblick auf den im § 21 Abs. 1 festgeleg­
ten Zweck sachlich vertretbar ist." 

§ 26. (1) Bei der Ablegung der Lehrabschlussprüfung in einem modula­
ren Lehrberuf hat sich das Prüfungszeugnis auf die betreffenden Hauptmodule 
und Spezialmodule zu beziehen. Bei der Ablegung der Lehrabschlussprüfung 
in einem modularen Lehrberuf hat sich das Prüfungszeugnis auf die betreffen-
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Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung 

§ 27. (1) Nach erfolgreicher Ablegung einer Lehrabschlussprüfung kann 
eine Zusatzprüfung in einem verwandten Lehrberuf (§ 5 Abs.4) abgelegt wer­
den. Handelt es sich um einen verwandten Lehrberuf, dessen festgesetzte Lehr­
zeit länger als die des erlernten Berufes ist, so ist eine Tätigkeit im erlernten 
Beruf oder im verwandten Lehrberuf mindestens im Ausmaß der auf die im 
verwandten Lehrberuf festgesetzten Lehrzeit fehlenden Dauer nachzuweisen. 

§ 27 Abs. 2 

(2) Die Zusatzprüfung erstreckt sich grundsätzlich auf die Gegenstände der 
praktischen Prüfung. Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten 
hat in der Prüfungsordnung des verwandten Lehrberufs davon abweichend fest­
zulegen, daß andere oder zusätzliche Gegenstände zu prüfen sind oder daß Teile 
der praktischen Prüfung nic ht z u prüfen sind, wenn die s auf Grund de r Ve r­
wandtschaft der Lehrberufe zueinander, insbesondere bei Verwandtschaften 
gemäß § 5 Abs. 4 letzter Satz, im Hinblick auf den im § 21 Abs. 1 festgelegten 
Zweck sachlich vertretbar ist 

§ 27. Abs.3 

(3) Die Z~satzprüfung gilt als Lehrabschlußprüfung im verwandten Lehrbe­
ruf; §§ 21 bis 23, 25 und 26 haben sinngemäß Anwendung zu finden. 

Vorgeschlagene Fassung 
den Hauptmodule und Spezialmodule zu beziehen." 

,,§ 27. (1) Personen, die eine Lehrabschlussprüfung in einem diesem 
Bundesgesetz unterliegenden Lehrberuf, eine Facharbeiterprüfung in einem 
land- und forstwirtschaftlichen Lehrberuf, eine Reifeprüfung an einer allge­
mein bildenden höheren Schule mit einschlägigen berufsbildenden Inhalten, 
eine Reife- und Diplomprüfung an einer berufsbildenden höheren Schule 
einschließlich der höheren land- und forstwirtschaftlichen Lehranstalten ge­
mäß dem land- und forstwirtschaftlichen Bundesschulgesetz oder deren Son­
derformen erfolgreich abgelegt haben oder eine mindestens dreijährige be­
rufsbildende mittlere Schule einschließlich einer land- und forstwirtschaftli­
chen Fachschule erfolgreich abgeschlossen haben, können eine Zusatzprüfung 
in Lehrberufen aus dem Berufsbereich ihrer Ausbildung oder aus einem ihrer 
Ausbildung fachlich nahe stehenden Berufsbereich - insbesondere in ver­
wandten Lehrberufen - ablegen. Bei modularen Lehrberufen bezieht sich die 
Möglichkeit zur Ablegung einer Zusatzprüfung auf die jeweiligen Hauptmo­
dule bzw. Spezialmodule. Der von der Lehrlingsstelle für die Zusatzprüfung 
festzusetzende Prüfungstermin darf nicht vor dem Zeitpunkt liegen, zu dem 
der Prüfungswerber unter der Annahme eines mit 1. Juli des Jahres der Been­
digung seiner Schulpflicht in dem betreffenden Lehrberuf begonnenen Lehr­
verhältnisses frühestens die Lehrabschlussprüfung hätte ablegen dürfen. 

(2) Die Zusatzprüfung erstreckt sich auf die Gegenstände der praktischen 
Prüfung. 

(3) Für Personen, die eine diesem Bundesgesetz unterliegende Lehrab­
schlussprüfung im Sinne des Abs. 1 erfolgreich abgelegt haben, kann der 
Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit in der Prüfungsordnung des betref­
fenden Lehrberufes festlegen, dass Teile der praktischen Prüfung nicht zu 
prüfen sind, wenn dies auf Grund der fachlich nahe stehenden Ausbildungsin­
halte im Hinblick auf den im § 21 Abs. 1 festgelegten Zweck sachlich vertret-
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Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung 

§ 27 Abs. 4 

(4) Personen, die eine berufsbildende mittlere Schule, eine allgemein bil­
dende höhere Schule mit einschlägigen berufsbildenden Inhalten oder eine be­
rufsbildende höhere Schule erfolgreich abgeschlossen haben, können unter sinn­
gemäßer Anwendung der vorstehenden Absätze eine Zusatzprüfung in dem der 
schwerpunktmäßigen berufsbildenden Ausbildung der Schule entsprechenden 
Lehrberuf ablegen. 

Vorgeschlagene Fassung 
bar ist. 

(4) Für Personen, die eine berufliche Ausbildung gemäß Abs. 1 und in 
weiterer Folge einen Kurs gemäß § 23 Abs. 7 erfolgreich absolviert haben, 
kann der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit in der Prüfungsordnung 
des betreffenden Lehrberufes festlegen, dass Teile der praktischen Prüfung 
nicht zu prüfen sind, wenn dies auf Grund der fachlich nahe stehenden Aus­
bildungsinhalte im Hinblick auf den in § 21 Abs. 1 festgelegten Zweck sach­
lich vertretbar ist. 

(5) Für Personen, die eine berufsbildende höhere Schule oder eine ihrer 
Sonderformen erfolgreich abgeschlossen haben, kann die Lehrlingsstelle auf 
Antrag des Prüfungswerbers festlegen, dass Teile der praktischen Prüfung 
nicht zu prüfen sind, wenn dies auf Grund der fachlich nahe stehenden Aus­
bildungsinhalte im Hinblick auf den im § 21 Abs. I festgelegten Zweck sach­
lich vertretbar ist. 

(6) Die Zusatzprüfung gilt als Lehrabschlussprüfung im betreffenden 
Lehrberuf; §§ 21 bis 23, 25 und 26 haben sinngemäß Anwendung zu finden." 
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